
 

  Seite 1 von 4 

 

 

Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 15.09.2025 

Amt: 1.5 - Recht und ZVS Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.: 30-30.30-2020.02 VIII/0239  

TOP: Wahl der Schiedspersonen für die Schiedsstellen I und II 

 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ortschaftsrat Döbbelin-Tornau am: 10.11.2025  

Ortschaftsrat Uchtspringe am: 10.11.2025  

Ortschaftsrat Staats am: 10.11.2025  

Ortschaftsrat Jarchau am: 11.11.2025  

Ortschaftsrat Nahrstedt am: 11.11.2025  

Ortschaftsrat Wittenmoor am: 11.11.2025  

Ortschaftsrat Bindfelde am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Borstel am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Heeren am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Insel am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Möringen am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Staffelde am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Uenglingen am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Vinzelberg am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Volgfelde am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Wahrburg am: 12.11.2025  

Ortschaftsrat Buchholz am: 13.11.2025  

Ortschaftsrat Dahlen am: 13.11.2025  

Ortschaftsrat Groß Schwechten am: 20.11.2025  

Haupt- und Personalausschuss am: 26.11.2025  

Ortschaftsrat Wittenmoor am: 04.12.2025  

Stadtrat am: 08.12.2025  

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro X nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten: X nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerei: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Stadtrat beschließt,  
 

1. Zur Schiedsperson für die Schiedsstelle I werden gewählt: 
 
a) Frau Angelika Hörnke, Vorsitzende  
b) Frau Evelyn Bauermeister, Beisitzerin 
c) Herr Ingo Engelmeyer, Beisitzer 

 
2. Zur Schiedsperson für die Schiedsstelle II werden gewählt: 

 
a) Herr Ingo Buchali, Vorsitzender 
b) Frau Heike von der Fuhr, Beisitzerin 
c) Herr Torsten Mehlkopf, Beisitzer 

 
3. Die gewählten Schiedspersonen der Schiedsstellen I und II vertreten sich 

gegenseitig. 
 

 
 
 
 

 
 
Begründung: 
 
Schiedsstellen nach dem Gesetz über das Schiedsverfahren und die Schlichtung in 
Sachsen-Anhalt (SchStG) sind ehrenamtlich tätige Stellen zur außergerichtlichen Beilegung 
von Streitigkeiten. Sie sind wichtige Einrichtungen des Justizwesens, fördern einen 
angemessenen Interessenausgleich, sparen den Parteien bei einer Einigung Kosten und 
entlasten die Gerichte. 
 
Im Zivilrecht sind Schiedsstellen zuständig für 

 vermögensrechtliche Ansprüche, 

 nichtvermögensrechtliche Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre, es sei 
denn sie wurde in Presse oder Rundfunk begangen, 

 nicht im Arbeits- oder Familienrecht,  

 nicht bei Beteiligung der öffentlichen Hand (die Hansestadt Stendal kann also nicht 
Beteiligte eines Schiedsverfahrens sein). 

 
Im Strafrecht sind Schiedsstellen zuständig für vorgeschriebene Sühneversuche bei 
Privatklagen wegen 

 Hausfriedensbruch, 

 Beleidigung, 

 Verletzung des Briefgeheimnisses, 

 Körperverletzung, 

 Bedrohung, 

 Sachbeschädigung. 
 
Für die Wahlperiode 2026 – 2030 sind die beiden Schiedsstellen der Hansestadt Stendal mit 
jeweils drei Personen erneut zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch eine vom Stadtrat 
durchzuführende Wahl, die durch den Direktor des Amtsgerichts Stendal bestätigt werden 
muss (§§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 SchStG).  Die Schiedspersonen müssen nach ihrer 
Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein (§ 3 Abs. 1 SchStG).  
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDE1178DE1178&cs=0&sca_esv=99f1a6d769628b16&q=Gesetz+%C3%BCber+das+Schiedsverfahren+und+die+Schlichtung+in+Sachsen-Anhalt+%28SchStG%29&sa=X&ved=2ahUKEwir-MrJwPGPAxXt-gIHHfBwDIIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDI5nHWpYG268BbQf44iBaduUXEeQdO3C9n-8qADiUgU7VIhYMCIPjcRTGR5H9tftWR5313LTqnRmuBO_ScYyW1-nUw_9koTItQ86o7FReeSCxyFna-Ng0VylSUzve-1Jw&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enDE1178DE1178&cs=0&sca_esv=99f1a6d769628b16&q=Gesetz+%C3%BCber+das+Schiedsverfahren+und+die+Schlichtung+in+Sachsen-Anhalt+%28SchStG%29&sa=X&ved=2ahUKEwir-MrJwPGPAxXt-gIHHfBwDIIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDI5nHWpYG268BbQf44iBaduUXEeQdO3C9n-8qADiUgU7VIhYMCIPjcRTGR5H9tftWR5313LTqnRmuBO_ScYyW1-nUw_9koTItQ86o7FReeSCxyFna-Ng0VylSUzve-1Jw&csui=3
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Es wird vorgeschlagen, die o.g. Schiedspersonen zu wählen. Zwei von Ihnen, Frau Hörnke 
und Frau von der Fuhr, sind bereits langjährig in diesem Amt tätig (Frau Hörnke seit dem 
11.11.1998, Frau von der Fuhr seit dem 27.04.2004) und besitzen umfangreiche 
Erfahrungen im Schiedswesen. Darüber hinaus haben sich vier der bisherigen 
Schiedspersonen aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, das Amts als 
Schiedsperson nicht weiter ausüben zu wollen.  Die vier neuen Kandidaten haben sich 
aufgrund eines Aufrufs seitens der Stadtverwaltung in der Presse als Schiedsperson 
beworben. Alle vier werden nach den o.g. Kriterien als Schiedsperson seitens der 
Verwaltung als in hohem Maße geeignet angesehen.  
 
Frau Evelyn Bauermeister, wohnhaft in Stendal, ist beschäftigt beim Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation und steht bereits dort den Bürgern mit Rat und Tat zur 
Seite. Diese Arbeit bereitet ihr große Freude und sie möchte dies daher auf ein von ihr 
auszuübendes Ehrenamt ausweiten. Sie ist sehr neugierig auf dieses Amt und will ihre 
Erfahrungen und Menschenkenntnisse mit einbringen und fördern.  
 
Herr Ingo Engelmeyer, ebenfalls wohnhaft in Stendal, war nach einer kaufmännischen 
Ausbildung und einem Studium viele Jahre als Geschäftsführer der Johanniter-Krankenhaus 
Genthin-Stendal gGmbH sowie in derselben Funktion bei der Gesellschaft für 
Arbeitsförderung des Landkreises mbH tätig. Die letzten Jahre in seinem aktiven Berufsleben 
leitete er als Verwaltungsleiter das Rehabiliations-Fachklinikum auf Borkum. Er besitzt ein 
hohes Maß an Verhandlungsgeschick und möchte dies gerne in einem Ehrenamt einbringen. 
 
Herr Ingo Buchali, wohnhaft im Ortsteil Jarchau, ist Verwaltungsfachwirt und war 33 Jahre im 
öffentlichen Dienst tätig. Zuletzt arbeitete er 15 Jahre als Care -und Casemanager beim 
Jobcenter in Stendal. Er war bis zur Auflösung Vorsitzender der Schiedsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Uchtetal, weswegen ihm diese Aufgabe nunmehr bei der 
Schiedsstelle II der Hansestadt Stendal übertragen werden soll. Er war bereits ehrenamtlich 
als Schöffe am Amtsgericht und beim Sozialgericht tätig und sucht nun eine neue 
Herausforderung.  
 
Herr Torsten Mehlkopf, wohnhaft in Stendal, ist der ehemalige langjährige und versierte 
Amtsleiter des Amts für Jugend, Sport und Soziales der Stadtverwaltung der Hansestadt 
Stendal. Mittlerweile im Ruhestand sucht auch er eine neue Herausforderung in der er sein 
erlerntes Fachwissen und persönliche Fähigkeiten einbringen kann.  
 
Der Direktor des Amtsgerichts Stendal, dessen Stellungnahme vor der Wahl gemäß Ziff. 4.1 
Verwaltungsvorschriften zum Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz vom 25. Juni 2012 
(VV-SchStG) einzuholen ist, hat mitgeteilt, dass gegen die vorgeschlagenen 
Schiedspersonen keine Bedenken bestehen. Die örtlich zuständige Bezirksvereinigung des 
BDS (Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen) hat gemäß Ziff. 4.1 VV-SchStG 
ebenfalls erklärt, dass aus ihrer Sicht nichts gegen die vorgesehene Besetzung der 
Schiedsstellen spräche. 
 
Die Wahl ist gemäß § 56 Abs. 3 S. 2 KVG LSA grundsätzlich geheim mit Stimmzetteln 
durchzuführen; soweit kein Mitglied des Stadtrates widerspricht, kann allerdings auch offen 
gewählt werden. Gewählt sind diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, für die sich die 
Mehrheit der anwesenden Stadtratsmitglieder ausspricht (§ 56 Abs. 4 KVG LSA). Je zu 
besetzende Stelle kann eine Stimme abgegeben werden, insgesamt also maximal 6 
Stimmen (§ 56 Abs. 5 KVG LSA). 
 
Ich bitte um eine zustimmende Entscheidung.  
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Bastian Sieler 
Oberbürgermeister 
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